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Zulassungsbeschränkung zum KVG:  
Massvolle Verlängerung angezeigt  

Morgen Mittwoch sollte der Nationalrat die Zulassungsbeschränkung zum 
Krankenversicherungsgesetz (KVG) verlängern. Doch gibt es Anzeichen da-
für, dass er nicht einmal auf das Geschäft eintritt.  

Der Ständerat befürwortete eine Verlängerung der geltenden Zulassungsbe-
schränkung bis Ende 2010, weil eine Nachfolgeregelung noch nicht bereit ist. Die 
nationalrätliche Kommission lehnte in der Folge aber die Verlängerung in einem 
Zufallsentscheid ab. Nun könnte der Nationalrat sogar auf ein Eintreten verzich-
ten. Die Zulassungsbeschränkung würde damit ohne Nachfolgeregelung fallen. 

Aus Sicht der Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK braucht es eine nahtlose 
Nachfolgeregelung. Auch wenn die Zulassungsbeschränkung ein mittelfristig 
fragwürdiges Regulierungsinstrument darstellt, ist ihre ersatzlose Aufhebung ver-
sorgungspolitisch doch nicht angezeigt. 

Im Sinne einer Kompromissformel schlägt die GDK vor, die Zulassungsbeschrän-
kung lediglich bis Ende 2009 zu verlängern. Bis dann kann eine Nachfolgerege-
lung in Kraft treten. Die GDK hat dazu bereits sinnvolle und politisch realisierbare 
Vorschläge unterbreitet. 

Die Zulassungsbeschränkung gilt für ambulante Leistungserbringer. Ihre Zulas-
sung, zulasten der obligatorischen Krankenversicherung Leistungen zu erbringen, 
ist bedarfsabhängig. Das Instrument dient der Eindämmung der Kostenentwick-
lung in der Krankenversicherung. Ausnahmebewilligungen sind indes möglich und 
werden heute schon, namentlich für die Grundversorger, in vielen Kantonen erteilt. 
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